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finderung der Satzung der Domona-Diamanten-Gesellschaft.
Vom 9. August 1915.

In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. Juli 1915 ist beschlossen worden, den
§ 15 der Satzung dahin abzuändern, daß die Bilanz und Gewinn= und Verlustrechnung innerhalb
neun Monate nach Jahresfrist vorzulegen ist.

Der § 15 Absatz 1 erhält daher folgende Fassung:
Der Vorstand hat auf den letzten Tag eines jeden Geschäftsjahres eine Bilanz und eine

Gewinn= und Verlustrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr zu ziehen und diese Vorlage inner-
halb neun Monate nach Schluß eines jeden Geschäftsjahres mit einem den Vermögensstand und
die Verhältnisse der Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichtsrat und mit dessen Bemerkungen
der Hauptversammlung vorzulegen. ·

Zu dieser Anderung ist die Genehmigung des Reichs-Kolonialamts erteilt worden.
Berlin, den 9. August 1915.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.
Im Auftrage:

Haber.

Dersonalien.
Raiserliche Schutztruppen.

A. K. O. vom 4. August 1915.

Ein Patent ihres Dienstgrades erhalten:
Professor Dr. Werner, Oberstabsarzt in der Schutztruppe für Kamerun und für die Dauer des

mobilen Verhältnisses dem Chef des Feldsanitätswesens zur Verwendung überwiesen.


